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Index

40/01 Verwaltungsverfahren;

Norm

AVG §63 Abs5;

AVG §71 Abs4;

AVG §71 Abs6;

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Hö8nger und die Hofräte Dr. Rigler und

Dr. Handstanger als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Schmidl, über die Beschwerde des G O in G, geboren

am 1. April 1983, vertreten durch Mag. Dr. Karner & Mag. Dr. Mayer Rechtsanwaltspartnerschaft in 8010 Graz,

Steyrergasse 103/II, gegen den Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesministers für Inneres vom 4. Februar 2008,

Zl. 150.118/2-III/4/08, betreffend Zurückweisung einer Berufung, zu Recht erkannt:

Spruch

Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen den Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides richtet, als

unbegründet abgewiesen.

Begründung

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid vom 4. Februar 2008 hat der Bundesminister für Inneres (die belangte

Behörde) in Bestätigung des Bescheides des Landeshauptmannes für die Steiermark vom 26. Februar (in der

Beschwerde oGenbar richtig: Juni) 2007 den Antrag des Beschwerdeführers vom 26. April 2007 auf Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsfrist gegen den Bescheid des Landeshauptmannes von

Wien vom 26. Februar 2007, betreGend Versagung eines Aufenthaltstitels, abgewiesen (Spruchpunkt I.) und die

Berufung gegen den Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 26. Februar 2007 gemäß § 63 Abs. 5 AVG als

verspätet zurückgewiesen.

Zur Begründung des Spruchpunktes I. führte die belangte Behörde u.a. aus, dass der den Antrag auf Erteilung eines

Aufenthaltstitels abweisende Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 26. Februar 2007 an die Anschrift des

Beschwerdeführers in W, Kgasse 21/2, zugestellt worden sei. An dieser Adresse sei der Beschwerdeführer seit

26. Februar 2007 gemeldet. Anlässlich des ersten (erfolglosen) Zustellversuchs am 1. März 2007 sei der zweite

Zustellversuch für den 2. März 2007 angekündigt worden. Da auch an diesem Tag niemand angetroGen worden sei, sei

das Schriftstück ordnungsgemäß beim Postamt hinterlegt worden. Beginn der Abholfrist sei der 3. März 2007 gewesen.

Die Frist zur Einbringung der Berufung habe daher am 17. März 2007 geendet. Der Beschwerdeführer habe am
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26. April 2007 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen den Ablauf der Berufungsfrist

eingebracht und gleichzeitig die Berufung nachgeholt. Einen Grund, warum die Zustellung an der Meldeadresse in W,

Kgasse 21/1, nicht hätte erfolgen dürfen, habe der Beschwerdeführer nicht genannt. Auch ein Zustellmangel sei nicht

geltend gemacht worden.

Den Spruchpunkt II. begründete die belangte Behörde damit, dass sich infolge Abweisung des

Wiedereinsetzungsantrages mit Spruchpunkt I. die erst am 26. April 2007 eingebrachte Berufung gegen den am

3. März 2007 zugestellten Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 26. Februar 2007 als verspätet erweise.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde mit dem Begehren, ihn wegen Rechtswidrigkeit seines

Inhaltes oder Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben.

Soweit sich diese Beschwerde gegen den Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides richtet, wird darüber zur

hg. Zl. 2008/21/0147 gesondert entschieden.

Soweit sich die Beschwerde gegen den Spruchpunkt II. richtet, hat der Verwaltungsgerichtshof in einem gemäß § 12

Abs. 1 Z. 2 VwGG gebildeten Senat erwogen:

Der Beschwerdeführer wendet sich nicht konkret gegen die - auf Grund des insoweit unstrittig feststehenden

Sachverhalts unbedenkliche - Ansicht der belangten Behörde, dass der Bescheid des Landeshauptmannes von

Wien vom 26. Februar 2007 am 3. März 2007 wirksam zugestellt worden sei.

Davon ausgehend erweist sich die unstrittig am 26. April 2007 und somit erst nach Ablauf der gemäß § 63 Abs. 5 AVG

zweiwöchigen Frist eingebrachte Berufung als verspätet.

Der Umstand, dass sich die vorliegende Beschwerde auch gegen die mit Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides

erfolgte Abweisung des Wiedereinsetzungsantrages richtet, kann daran nichts ändern, ist doch die Zurückweisung als

verspätet selbst bei einem anhängigen aber noch nicht bejahend entschiedenen Wiedereinsetzungsantrag zulässig

(vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 24. April 2002, Zlen. 2002/18/0069 und 0070).

Da somit bereits der Beschwerdeinhalt erkennen lässt, dass die behauptete Rechtsverletzung nicht vorliegt, war die

Beschwerde gemäß § 35 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöGentlicher Sitzung als unbegründet

abzuweisen.

Bei diesem Ergebnis erübrigt sich ein Abspruch über den Antrag, der Beschwerde aufschiebende Wirkung

zuzuerkennen.

Wien, am 31. März 2008
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